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Vorwort 

Datenschutzrecht wird in aller Regel als Teil des Verbraucherschutzrechts verstanden; als ein Ab-
wehrrecht des einzelnen Betroff enen gegen das unbesiegbar erscheinende Datenmonster. Sämtliche 
auf dem Markt befi ndlichen Bücher, die sich ansatzweise mit dem gewerblichen Adresshandel 
beschäftigen, stellen stets das enorme Gefahrenpotential dieses Bereichs heraus. Am Horizont wird 
die unendlich gefährliche Datenkrake heraufbeschworen, die uns alle in die teufl ischen Tiefen des 
Direktmarketings hinabziehen will. In eine neue, unschöne Welt der bösen Dateninformationen.

Dieses Buch ist bewusst anders konzipiert. Als Zielgruppe hat es einzig den Unternehmer, der 
sich im gewerblichen Adresshandel bewegt, im Auge; sei es nun als Verkäufer, Käufer oder Nutzer 
von Adressdaten. Verbraucherrechte werden in diesem Buch lediglich an der Stelle erörtert, wo 
sie für den Unternehmer von Bedeutung sind. Der vorliegende Band soll als Leitfaden dienen, 
um die oftmals unklaren und widersprüchlichen Regelungen im Bereich des Datenschutzes und 
Direktmarketings zu meistern.

Der Autor hat viel Wert darauf gelegt, dass dieses Buch dem Leser in der Praxis weiterhilft. 
Auf langatmige Th eorienstreitigkeiten wurde verzichtet. Weiterführende Angaben, Urteile und 
Aufsätze fi ndet der interessierte Leser, der ein Th ema vertiefen will, in den Fußnoten. In mehr als 
90 Beispielen und annähernd 70 Praxis-Ratschlägen werden dem Unternehmer Tipps und Tricks 
des geschäftlichen Alltags vermittelt. Umfangreiche Checklisten und sonstige Anlagen runden 
das Buch ab. 

Die Checklisten und weitere Informationen fi nden Sie auch online unter 
http://www.Gewerblicher-Adresshandel.de. Der Autor freut sich über Lob, Kritik und Verbesse-
rungsvorschläge: Bahr@Dr-Bahr.com. 

Sach- und Rechtsstand dieses Buchs ist März 2011. 

Hamburg, im März 2011          Dr. Martin Bahr
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i.S.d. im Sinne des / der 
ITRB Der IT-Rechts-Berater
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I. Einleitung

1Historisch gesehen hat der Adresshandel seine Wurzeln im 18. Jahrhundert. Die damaligen Adress-
bücher enthielten Angaben über die persönlichen Verhältnisse von Angehörigen der europäischen 
Königs- und Fürstenhäuser.1 Im Laufe der Zeit und mit Abschaff ung der Aristokratie entwickelten 
sich die Bücher zunehmend zu den Nachschlagewerken, die uns heute bekannt sind. Mit der 
aufkommenden Industrialisierung und Urbanisierung wurde der Stellenwert dieser Information 
immer bedeutender. Im Jahre 1879 tauchten die ersten Adressbücher heutiger Prägung auf. Ein 
Verlag gab ein nach Branchen geordnetes Adressbuch heraus.2 Ein anderer Verleger bot nach 
Kaufkraft sortierte Privatadressen an.3 

2 Der gewerbliche Adresshandel ist eng mit dem Bereich des Direktmarketings verbunden und 
nimmt dort eine besondere Stellung ein.4 Ende des 19. Jahrhunderts veränderten sich für den Ver-
kauf von Waren im Endkundengeschäft die Vertriebswege massiv. Da klassische Werbe methoden 
(z.B. Produktpräsentationen im Kaufhaus) nicht mehr ausreichten, um neue Waren auf den Markt 
zu bringen, war das Zeitalter des Versandhandels geboren. Viele Unternehmen wollten den direk-
ten Kontakt mit dem Verbraucher und benötigten hierfür verständlicherweise die postalischen 
Anschriften potentieller Interessenten. Bereits im Jahre 1891 legte ein österreichischer Adressverlag 
1,2 Millionen Firmen aus 1.600 Branchen vor.5 Die Zahlen stiegen stetig. So hatte ein deutscher 
Adressverlag in den 1920er Jahren bereits einen jährlichen Output von 150 Mio. Anschriften.6 In 
dieser Zeit konzentrierten sich die Adressverlage nicht mehr nur auf das Anbieten einer Adresse, 
sondern boten den Unternehmen auch weitere Dienstleistungen, wie den Druck und Versand 
der eigentlichen Werbenachrichten, an. Die damalige Vorstufe des heutigen Listbrokings bzw. 
des Fulfi llment-Services nahm ihren Anfang.

3 Im Zuge der elektronischen Datenverarbeitung wurde es möglich, kostengünstig große Daten-
mengen von Adressen zu verarbeiten.7 Während die Adressverlage in früheren Jahren aus Kosten-
gründen häufi g eine künstliche Beschränkung ihrer Informationen vornehmen mussten, war 
dies nun nicht mehr notwendig. Schnell und eff ektiv konnten riesige Datenmengen nach den 
 unterschiedlichsten Kriterien des Kunden selektiert und ausgewertet werden. So unterhielt 
Ende der 1960er Jahre ein bekannter Adressverlag eine EDV-Anlage, mit der aus einer Basis von 
24 Mio. Adressen stündlich 60.000 Adressen selektiert werden konnten.8

4 Das Direktmarketing nahm an wirtschaftlicher Bedeutung immer mehr zu. Somit wuchs 
auch der gewerbliche Adresshandel, denn erst dieser ermöglichte die unmittelbare Ansprache 
des Endkunden. Bis Mitte der 1990er Jahre lag der Schwerpunkt des Direktmarketings im Post-

1 Mattke, 78.
2 Fischer, 31 (32).
3 Bull, 184.
4 Hörle, WRP 1978, 701 (701); Wuermeling, CR 2001, 303 (304).
5 Mattke, 78.
6 Fischer, 31 (33 f.).
7 Schober, Direkt Marketing 2004, 22 (22 f.); Ulbricht, DuD 1987, 76 (76).
8 Fischer, 31 (33); Mattke, 81.
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Versandhandel. Große Kataloge wie z.B. von Quelle und Otto gewannen an Popularität. Millionen 
von Werbebriefen wurden monatlich versandt, um den Kontakt mit den Kunden herzustellen. 

5  Ende der 1990er Jahre änderte sich diese Entwicklung langsam, vor allem durch die Ent-
wicklung des Internets. Der Kommunikationsweg wandelte sich allmählich vom Postversand 
hin zu E-Mails. Zeitgleich entwickelte sich der Bereich der Telekommunikation rasant. Während 
Mobilfunk-Geräte Anfang der 1990er Jahre noch für die meisten Verbraucher unerschwinglich 
teuer waren, änderte sich dies durch die billigen Tarife der Anbieter Ende der 1990er Jahre. Der 
klassische Postversand ging stetig zurück, während die Kommunikation per E-Mail und Telefon 
fortwährend wuchs. Die Mediennutzung wandelte sich grundlegend.

6  Ca. 63% der deutschen Befragten sehen inzwischen das Internet als wichtigste Informations-
quelle für ihre Kaufentscheidung an.9 Gleichwohl spielt der Postversand weiterhin die tragende 
Rolle. Die deutsche Werbewirtschaft investiert jährlich fast 13 Mrd. EUR in postalische Werbe-
sendungen, in E-Mail-Marketing hingegen nur 2 Mrd. EUR.10

7  Durch die elektronische Datenverarbeitung können Adressdaten heutzutage zu einem Bruchteil 
der damaligen Kosten angeboten werden und sind somit praktisch für jedes Unternehmen am 
Markt erschwinglich. Aufgrund breiter Angebotspaletten und zahlreicher Spezialprodukte ist die 
Notwendigkeit der genauen Zielgruppenbestimmung zwingend geworden. Das heutige Direkt-
marketing ist nur dann wirtschaftlich erfolgreich, wenn die Adressen hinreichend individualisiert 
sind.

8  Von Seiten des Verbrauchers aus wird dem gewerblichen Adresshandel mit off ener Ablehnung 
oder zumindest außerordentlicher Skepsis begegnet. So haben ca. 92% der Bundesbürger kein 
Vertrauen in die Verarbeitung ihrer Daten durch die Privatwirtschaft.11

9 IBM Global Business Services, Studie „Innovation der Medien“, 4, http://www-05.ibm.com/de/pressroom/
downloads/medienstudie-2008.pdf.

10 Deutsche Post AG, Dialog Marketing Monitor 2010, 37.
11 Wagner, DuD 2010, 30 (30) m.w.N.



21

II.  Vorbemerkung: Die verfassungsrechtlich 
geschützte Position des Adresshändlers

9In letzter Zeit ist häufi ger von politischer Seite die populistische Forderung zu hören, die Tätigkeit 
des Adresshändlers gänzlich zu verbieten. Kein Verbraucher benötige den Adresshandel. Gerade 
zur Spitzenzeit der sogenannten Datenskandale in den Jahren 2008 und 2009 war die sinnfreie 
Äußerung zu hören, dass der Adresshandel stets böse und illegal sei und daher eigentlich untersagt 
gehöre. So wird von Seiten der Landesdatenschutzbeauftragten der ganze Adresshandel in die 
Sippenhaft genommen und behauptet, „es gebe keine schutzwürdigen Interessen für die Bei-
behaltung von Geschäftsmodellen, die darauf beruhen, hinter dem Rücken und ohne Information 
des Betroff enen mit deren Daten Handel zu treiben“.12

10 Neben der inhaltlichen Sinnfreiheit derartiger Erklärungen zeigt auch ein kurzer Blick in die 
Verfassung, dass ein solches Verbot rechtlich nicht möglich ist. Häufi g wird im Bereich des Daten-
schutzrechts als die maßgebliche Hauptentscheidung das Volkszählungsurteil des BVerfG13 aus 
dem Jahre 1983 genannt. Dort schufen die Verfassungsrichter das Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung, das bis heute seine Bedeutung und Wirkung nicht verloren hat. Dieses 
Grundrecht ist jedoch nicht schrankenlos gewährleistet, sondern Umfang und Grenzen müssen 
im Einzelfall in Abwägung mit den anderen betroff enen Grundrechten ermittelt werden.14 

11 Auf Grundrechte kann sich nämlich auch der Adresshändler berufen. So schützt Art. 12 GG 
die Berufsfreiheit. Dort heißt es in Abs. 1 ausdrücklich:

„Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.“

12Darüber hinaus genießen die Daten des Adresshändlers die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG. 
Bei Adressdaten handelt es sich – ähnlich wie z.B. bei Marken oder Patenten – um immaterielle 
Vermögenswerte. Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG lautet:

„Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet.“

13Somit ist auch die Rechtsposition des Adresshändlers grundgesetzlich abgesichert.15 Welches der 
Grundrechte überwiegt, ist im Rahmen einer Rechtsgüterabwägung zu ermitteln. Dabei gilt es 
insbesondere die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Adresshandels zu berücksichtigen. Das 
Behandeln personenbezogener Daten ist nicht nur Gegenstand zahlreicher relevanter Wirtschafts-
zweige (u.a. Adresshandel, Auskunfteien, Direktmarketing, Markt- und Meinungsforschung), 
sondern ist unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren der deutschen Gesamtwirtschaft.16 
Ohne Adresshandel und Werbung ist jede Geschäftsanbahnung und jeder Waren- und Dienst-
leistungsverkauf undenkbar. Ohne die Instrumente der Markt- und Meinungsforschung ist der 

12 So die Entschließung der 76. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder am 
06./07.11.2008.

13 BVerfGE 65, 1.
14 Woertge, 116 f.
15 So auch Breinlinger, RDV 2008, 223 (224); Taeger, 241 (264); Weichert, 281 (291).
16 Vgl. statt vieler Simitis-Ehmann, § 29 BDSG, Rn. 2 f. m.w.N.
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Bedarf der Verbraucher nicht ermittelbar. Und ohne Auskunfteien ist jede Kreditgewährung oder 
sonstige Finanzierung ausgeschlossen. 

14  Bereits im Jahre 1985 hat der BGH17 entschieden, dass ein sachlich begründetes Interesse an 
solchen Informationen besteht und dies erst jüngst noch einmal bestätigt.18 Es ist populistischer 
Unfug und juristischer Nonsens, wenn ein totales Verbot für Adresshändler gefordert wird.

15  Von ernsthafter Seite wird nicht bestritten, dass es im gewerblichen Adresshandel Missbräuche 
und strafbare Handlungen gibt. Diese gilt es mit aller Schärfe zu verfolgen und zu bestrafen. 
Derartige Vorkommnisse betreff en aber auch zahlreiche andere Wirtschaftsbereiche, ohne dass 
dort ein vollkommenes Verbot gefordert wird. Für den Bereich des gewerblichen Adresshandels 
soll merkwürdigerweise etwas anderes gelten. Hier wird, allen voran von Verbraucherschutzseite, 
der Eindruck erweckt, dass das Adressgeschäft per se fragwürdig ist. Unternehmen, die in diesem 
Geschäftsfeld tätig sind, werden unter Generalverdacht gestellt. Ein sachlicher Grund für eine 
solche Betrachtungsweise ist noch nicht einmal im Ansatz erkennbar. Hans Peter Bull, der erste 
Bundesdatenschutz-Beauftragte der Bundesrepublik Deutschland, fasst hingegen die Situation im 
gewerblichen Adresshandel anschaulich zusammen, wenn er anmerkt: 

„Eine Missbrauchsgefahr allein rechtfertigt kein Totalverbot einer an sich sozialverträglichen 
 Praxis.“ 19

17 BGH, NJW 1986, 2505. 
18 BGH, NJW 2003, 2904.
19 Bull, Werbesendungen schaden niemandem.



23

III. Überblick über Begriffl  ichkeiten und Defi nitionen

16Der nachfolgende Abschnitt bietet einen kurzen allgemeinen Überblick über die wichtigsten 
Begriffl  ichkeiten im gewerblichen Adresshandel. Er dient als Einführung, um später vertiefend in 
die juristische Darstellung einsteigen zu können.

1. Begriff  der personenbezogenen Daten 

17Das BDSG schützt grundsätzlich nur personenbezogene Daten. Für den Adresshändler ist dieser 
Umstand wichtig, denn schon so kann er u.U. von vornherein jedes datenschutzrechtliche Problem 
vermeiden, indem er sich geschickt die Grenzen der einzelnen Voraussetzungen zunutze macht. 
Das Gesetz defi niert personenbezogene Daten als „Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person“ (§ 3 Abs. 1 BDSG). Zerlegt 
man diesen Satz in seine Einzelteile, dann müssen drei Voraussetzungen gegeben sein, damit das 
BDSG überhaupt Anwendung fi ndet:

 – Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse,
 – bestimmt oder bestimmbar,
 – natürliche Personen.

Diese einzelnen Punkte werden im Folgenden erläutert.

1.1 Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse

18Die geschützten Daten müssen Informationen über die betreff ende Person selbst (= „persönlich“) 
oder über einen auf sie beziehbaren Sachverhalt (= „sachlich“) enthalten.

Beispiel: 

Angaben über Name, Anschrift, Familienstand, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Kon-
fession, Beruf oder Gesundheitszustand sind persönlicher Natur. Angaben über Eigentums-
verhältnisse oder Grundbesitz sind sachlicher Natur.

19Auch bloße Meinungsäußerungen oder Werturteile20 sowie Prognoseentscheidungen unterfallen 
dem BDSG. 21

20 Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, § 3 BDSG, Rn. 6; Gola/Schomerus, § 3 BDSG, Rn. 5; Schaffl  and/Wiltfang, 
§ 3 BDSG, Rn. 6; Simitis-Dammann, § 3 BDSG, Rn. 12.

21 Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, § 3 BDSG, Rn. 7; Gola/Schomerus, § 3 BDSG, Rn. 8.
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Beispiel: 

Das Bewertungsportal „spickmich.de“ bietet Schülern an, ihre Lehrer zu bewerten.22 In dem 
Bewertungsmodul stehen dabei folgende Kriterien zur Auswahl: „Cool und witzig“, „beliebt“, 
„motiviert“, „menschlich“, „guter Unterricht“ und „faire Noten“.

20 Der Begriff  der persönlichen oder sachlichen Verhältnisse ist extrem weit auszulegen, um dem 
Schutzzweck des BDSG gerecht zu werden.23 Im Zweifelsfall muss der Adresshändler somit stets 
von der Anwendung des BDSG ausgehen.

1.2 Bes timmt oder bestimmbar

21 Aufgrund der gespeicherten Daten muss eine Person bestimmt bzw. zumindest bestimmbar sein. 
Bestimmt ist eine Person, wenn sich unmittelbar aus den Daten die Identität der Person ergibt 
oder herleiten lässt. Bestimmbar ist eine Person, wenn sie sich unter Zuhilfenahme anderweitiger 
Daten identifi zieren lässt. 

22  Gerade im Bereich der Bestimmbarkeit werden je nach Position die unterschiedlichsten An-
sichten vertreten. Für die Datenschützer reicht bereits die theoretische Möglichkeit einer Identi-
fi zierung aus.24 So soll selbst in dem Fall, wo die Zusatzinformation nur durch einen Dritten oder 
durch Gesetzesverstöße erlangt werden kann, eine Bestimmbarkeit gegeben sein.25 

23  Eine solche Interpretation würde jedoch zu einer uferlosen Anwendung des BDSG führen, 
denn praktisch jede Information kann durch eine irgendwo vorhandene Zusatzinformation be-
stimmbar gemacht werden. Richtigerweise lehnen daher die überwiegende Rechtsprechung26 und 
der erhebliche Teil der rechtswissenschaftlichen Literatur27 diese Ansicht ab und nehmen einen 
Bezug nur dann an, wenn eine Ermittlung nach den Kenntnissen und Fähigkeiten der speichern-
den Stelle möglich ist. Die Heranziehung anderer Daten muss danach mit normalen Mitteln 
und ohne unverhältnismäßig großen Aufwand denkbar sein. Ist dies nicht der Fall, so liegt keine 
Bestimmbarkeit vor.

24  D.h. es kommt ganz entscheidend auf die jeweils speichernde Stelle an. So kann es gut sein, 
dass für die eine Stelle die Person bestimmbar ist, weil sie Zugriff  auf wichtige externe Daten hat, 
während die andere Stelle die Person nicht bestimmen kann.28 

22 BGH, MMR 2009, 608.
23 Gola/Schomerus, § 3 BDSG, Rn. 4 m.w.N.
24 Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, § 3 BDSG, Rn. 13. 
25 Schaar, Kap. 3, Rn. 174.
26 LG Frankenthal, MMR 2008, 687 (688 f.); bestätigt durch OLG Zweibrücken, MMR 2009, 45.
27 Arning/Forgó/Krügel, DuD 2006, 704 (704); Bergmann/Möhrle/Herb, § 3 BDSG, Rn. 16; Gola/Schomerus, 

§ 3 BDSG, Rn. 10; Meyerdicks, MMR 2009, 8 (13); Roßnagel-Roßnagel, Kap. 7.9, Rn. 50; Roßnagel/Scholz, 
MMR 2000, 721 (723); Schaffl  and/Wiltfang, § 3 BDSG, Rn. 17; Simitis-Dammann, § 3 BDSG, Rn. 33, 
35; off engelassen von Heidrich/Wegener, DuD 2010, 172 (174).

28 Gola/Schomerus, § 3 BDSG, Rn. 10.
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25Praxis-Tipp: 

Sie als Adresshändler können hier durch geschickte Aufteilung Ihrer Datensätze in juristisch 
selbstständige Firmen das Risiko der Bestimmbarkeit ganz erheblich minimieren bzw. ganz 
ausschließen, so dass das BDSG gar nicht erst zur Anwendung kommt.
Speichern Sie zwei Datensätze mit dahin bislang nicht bestimmbaren Personen, von de-
nen Sie wissen, dass bei ihrem Abgleich beide Datensätze bestimmbar werden. Durch eine 
Ver teilung der Datensätze auf Unternehmen A und B lässt sich das datenschutzrechtliche 
 Problem von Beginn an vermeiden. 
Eine rein wirtschaftliche Verfl echtung der beiden Unternehmen, z.B. auf Ebene der Gesell-
schafter, wird man nicht als ausreichend ansehen können, um eine solche Aufspaltung als 
Umgehungshandlung zu qualifi zieren. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn es sich um 
einen Konzernverbund handelt oder ein wirtschaftlich Berechtigter faktisch die Alltagsge-
schäfte beider Unternehmen „im Hintergrund“ führt. Beweispfl ichtig für eine solche faktische 
Geschäftsführung ist jedoch stets die Gegenseite, die sich auf den Anspruch nach dem BDSG 
stützt, nicht der Adresshändler.

1.3 Natürliche Person

 26Das BDSG schützt grundsätzlich nur Informationen über natürliche Personen, also Men-
schen. Juristische Personen dagegen sind nicht mit umfasst. D.h. alle bekannten Personen- und 
 Kapitalgesellschaften unterfallen nicht dem Anwendungsbereich des BDSG. Der Adresshändler 
kann somit Informationen über juristische Personen problemlos verarbeiten. Die Grenzen sind 
lediglich die allgemeinen Gesetze wie das BGB oder UWG, welche z.B. Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse unter einen besonderen Schutz stellen. 

27 Häufi g ist es jedoch so, dass die Daten nicht nur Informationen über das Unternehmen ent-
halten, sondern z.B. auch über den Geschäftsführer, die Gesellschafter, den Vorstand oder den 
Aufsichtsrat. Ist dies der Fall, so greift das BDSG wiederum, weil es sich hierbei um gemischte 
Daten handelt, von denen ein Teil der Informationen eine natürliche Person betriff t.29 Erforderlich 
ist, dass die Informationen auf die natürliche Person „durchschlagen“.30 

Beispiel: 

Aus einem aktuellen Handelsregister-Auszug einer GmbH erfahren Sie nicht nur Infor ma-
tionen über die juristische Person (Gründung, Stammkapital, Geschäftsgegenstand), sondern 
auch den Namen des Geschäftsführers. 
Die direkten Daten über die GmbH fallen aufgrund des fehlenden Personenbezugs nicht 
unter das BDSG. Die Informationen über den Geschäftsführer hingegen schon, da es sich um 
eine natürliche Person handelt. 
An dieser Stelle sei aber bereits angemerkt, dass diese Daten nur einem geringen Schutz unter-
liegen, da es sich um sogenannte allgemein zugängliche Daten handelt, vgl. dazu Rn. 497 ff .

29 BGH, NJW 1986, 2505 (2506).
30 BGH, NJW 1986, 2505 (2506); OLG Stuttgart, DuD 2004, 47 (48); Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, § 3 

BDSG, Rn. 13.


